
denfalls kaum der Vorstellung einer klar definierten,
unverrückbaren und irgendwelche Nutzungsrechte
klar zu trennenden Grenzlinie Rechnung zu tragen.
Vielmehr scheint der getroffene Entscheid von einem
Herrschafts-Pragmatismus geprägt gewesen zu sein,
der von Rücksichtnahme auf eine der brandisischen

Familienherrschaft jeweils günstiger erscheinenden,
im vorliegenden Falle geringeren Widerstand hervor-
rufenden, letztendlich aber doch notwendigen Macht-
demonstration geprägt gewesen sein dürfte. Denn am
klar zugunsten der Balzner Dorfgenossen ausgefal-
lenen obrigkeitlichen Entscheid besteht kein Zwei-
fel, immerhin wurde ihnen die Rietnutzung und ein
Viehtrieb-Wegrecht jenseits des Landgrabens respek-
tive der Landes- beziehungsweise Herrschaftsgrenze
zugestanden. Lässt dieses Urteil noch weitergehende
Rückschlüsse zu, etwa dass die bestehende Landes-
grenze weit unterhalb der St. Luzisteig zumindest der
davon benachteiligten Konfliktpartei als «unnatürlich»
erschien und einer obrigkeitlichen Korrektur bedurf-
te? Man sollte sich zwar davor hüten, moderne, exakte
Raum- und mithin Grenzvorstellungen auf spätmittel-
alterliche Zeiten zu übertragen, dennoch lässt die Not-
wendigkeit einer Nutzungsregelung im vorliegenden
Fall auf eine zunehmend intensiver betriebene Land-
wirtschaft schliessen, die auch auf früher kaum be-
nutzte Randgebiete zurückgreifen musste und damit
ainen ursprünglich relativ weiten, wenn überhaupt
nur extensiv bewirtschafteten Grenzraum immer

mehr einengte und schliesslich in die Notwendigkeit
ainer mehr oder minder exakten Grenzziehung mün-
dete. Dabei mag der Umstand, dass auf beiden Seiten
der Grenze Untertanen derselben Herrschaftsfamilie
sassen und wirtschafteten, die Bedeutung dieser Gren-
ze als Landes- bzw. Herrschaftsgrenze geschmälert
haben, wohingegen der Nutzungsgrenze im Hinblick
auf die Möglichkeit einer Verschiebung der Dorfgren-
ze südwärts eine umso grössere Bedeutung zugemes-
sen worden sein mag.

Die Fortsetzung unseres Beitrags über die Balzner
Grenzkonflikte in der nächsten Ausgabe der Balzner
Neujahrsblätter wird sich mit einer fast auf den Tag
genau 40 Jahre später niedergeschriebenen Urkunde
vom 3. Juni 1503 befassen. Erneut wird es sich um

Nutzungskonflikte handeln, interessant dabei wird
jedoch die vor dem angerufenen Schiedsgericht vor-
gebrachte Argumentation der Konfliktparteien zu ver-
folgen sein.
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(2017). Zum Gesamtkonzept und zur grundsätzlichen Vor-
gehensweise vgl. die dort gegebenen einleitenden Bemerkun-
gen S. 65 ff.

Zur Familien- und Herrschaftsgeschichte der Freiherren
von Brandis vom späten 14. Jh. bis ins frühe 16. Jh. vgl.

die ausgezeichnete Überblicksdarstellung von Stefan Frey,
Zwischen Eidgenossen und Österreich, Die Freiherren von

Brandis als Herren zu Vaduz, Schellenberg, Blumenegg und
Maienfeld. In: JBL 113 (2014), S. 9-29, wo auch die ältere
Literatur verzeichnet ist. Derselbe Autor arbeitet zur Zeit in

ainem Projekt «Herrschaftsstrukturen im Wandel» an einer

umfassenden Studie über den Prozess der Territorialisierung,
die adelige Herrschaftsausübung und die Herrschaftsorga-
nisation im Gebiet des nachmaligen Fürstentums Liechten-
stein. Seine Erkenntnisse werden voraussichtlich in einer

Artikelserie im Jahrbuch des Historischen Vereins für das

Fürstentum Liechtenstein veröffentlicht werden.
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